
In Deutschland gibt es rund 2,9 Millionen pflegebedürftige Menschen. 
Davon wünschen sich 73 Prozent eine Betreuung im häuslichen 
Umfeld. Um dem hohen Betreuungsbedarf gerecht werden zu 
können, werden zunehmend Betreuungskräfte aus Osteuropa 
vermittelt. Mehr als die Hälfte davon verfügt nur über mangelnde 
Sprachkenntnisse und kennt sich nicht mit den gesetzlichen Vorgaben 
aus. Aus diesem Grund kommen speziell Fragen zu Ansprüchen bei 
Krankheit sehr oft vor. 
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ANSPRÜCHE BEI  
KRANKHEIT

Hallo,   

um die volle Entgeltfortzahlung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz 
(EntgFG) zu erhalten, müssen Sie eine ununterbrochene Beschäftigung 
über einen Zeitraum von vier Wochen nachweisen können. Da Sie nur 
zehn Arbeitstage haben und dann eine Kündigung erhalten haben, haben 
Sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch Ihren Arbeitgeber, also 
auf das sogenannte volle Entgelt bei Krankheit. Stattdessen erhalten Sie 
für die Zeit, in der Sie während Ihrer Krankheit nicht gearbeitet haben, 
Krankengeld von Ihrer Krankenkasse. Es ist wichtig zu wissen, dass das 
Krankengeld nicht den vollen Betrag Ihres Gehalts ausmacht, sondern 
etwa 70% Ihres Bruttogehalts.  

Herzliche Grüße und viel Glück!   

Facebook-Messenger (Bulgarisch) 

Hallo, ich habe zehn Tage gearbeitet, am elften Tag habe ich die Kündigung 
bekommen und gleich am nächsten Tag habe ich mich krankgemeldet. 
Meine Kündigung war zum 23. Juli. Aber der Arbeitgeber streitet sich mit 
mir und besteht darauf, dass er mich nur für die zehn Tage bezahlen wird. 
Ich bestehe darauf, dass er das Gehalt bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
zahlen muss, auch wenn ich in der Probezeit bin. Könnten Sie mir bitte 
bestätigen, ob ich Recht habe? Vielen Dank! 

Vielen Dank!  


